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Thema:

Berufung eines Wahlleiters der Stadt Prenzlau und seines Stellvertreters für die
Kommunalwahl 2014 

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsjahr: Produktkonto:

Gesamtkosten:  € Eigenanteil:  €

Folgekosten:  € Mittel stehen zur Verfügung in Höhe von:  €
Deckungsvorschlag:

Beschlussentwurf:

Die Stadtverordnetenversammlung beruft für die Kommunalwahl am 25.05.2014

zum Wahlleiter der Stadt Prenzlau: Herrn Henryk Gnidowski und
                                                                                                                    
zum stellvertretenden Wahlleiter der Stadt Prenzlau:  Herrn Matthias Schmidt
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Stadt  Prenzlau

 
Begründung:
Auf Grund des § 7 Abs. 1 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG)
in Verbindung mit der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit der landesweiten
Kommunalwahlen 2014 (KWahltagV 2014) finden am 25. Mai 2014 Wahlen zu den
Gemeindevertretungen, Stadtverordnetenversammlungen und Kreistagen statt.

Gemäß § 15 Abs. 1 und 4 BbgKWahlG beruft die Vertretung (hier die
Stadtverordnetenversammlung) für das Wahlgebiet (hier die Stadt Prenzlau) einen
Wahlleiter und seinen Stellvertreter. Auf Grund des § 2 Abs. 1 der Brandenburgischen
Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) muss die Berufung spätestens fünf Monate vor
den Kommunalwahlen erfolgen. Die Berufung gilt für sämtliche kommunale Wahlen und
Abstimmungen, die während ihrer Amtszeit im Wahlgebiet durchgeführt werden. Mit der
Berufung des Wahlleiters und seines Stellvertreters endet die Amtszeit des bisherigen
Wahlleiters und seines Stellvertreters.

Für das Amt des Wahlleiters der Stadt Prenzlau wird Herr Henryk Gnidowski, für das Amt
des Stellvertreters Herr Matthias Schmidt vorgeschlagen. Beide sind in der laufenden
Wahlperiode der Stadtverordnetenversammlung bereits in diesen Funktionen tätig. 

Frank Müller
Hauptamtsleiter

Abgestimmt mit:

Marek Wöller-Beetz Dr. Andreas Heinrich Hendrik Sommer
Erster Beigeordneter/ Kämmerer Zweiter Beigeordneter Bürgermeister
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